Beschluß Nr. 66 /VIII/07
des Stadtrates in Nowa Ruda

vom 30. Mai 2007

über die Annahme des Programms der Hilfe, die den Unternehmern auf dem Gebiet der Stadt Nowa Ruda im Rahmen der Gruppenausschlüsse erteilt wird – Investitionen
Aufgrund des Art. 18, Abs. 2, Punkt 8 und Art. 40, Abs. 1 des Gesetzes vom 8. März über die Gemeindeselbstverwaltung (der einheitliche Text vom 2001, Gesetzblatt Nr. 142, Pos. 1591, vom 2002, Gesetzblatt Nr. 23, Pos. 220, Gesetzblatt Nr. 62, Pos. 558, Gesetzblatt Nr. 113, Pos. 984, Gesetzblatt 153, Pos. 1271, Gesetzblatt Nr. 214, Pos. 1806, vom 2003, Gesetzblatt Nr. 167, Pos. 1759; vom 2005 Gesetzblatt Nr. 172, Pos. 1441, Gesetzblatt Nr. 175, Pos. 1457; vom 2006 Gesetzblatt Nr. 17, Pos. 128, Gesetzblatt Nr. 181, Pos. 1337; vom 2007 Gesetzblatt Nr. 48, pos. 327) sowie Art. 5, Abs. 1, 2 und Art. 7, Abs. 3 des Gesetzes vom 12. Januar 1991 über die Steuern und Lokalabgaben (der einheitliche Text vom 2006 Gesetzblatt Nr. 121, Pos. 844, geändert Nr. 220, Pos. 1601, Nr. 225, Pos. 1635, Nr. 245, Pos. 1775, Nr. 249, Pos. 1828, Nr. 251, Pos. 1847 sowie Art. 1, Art. 2, Art. 3 der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 1976/2006 vom 20. Dezember 2006, die die Verordnung (EG) Nr. 2204/2002, (EG) Nr. 70/2001 sowie (EG) Nr. 68/2001 bezüglich der Verlängerung der Anwendungszeit ändert (Gesetzblatt UE L 368/85) beschliesst der Stadtrat wie folgt:
§ 1

1. Die durch die Bestimmungen dieses Beschlusses genormte Hilfe wird als Hilfe im Rahmen der Gruppenausschlüsse gemäß den Vorschriften der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 70/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwendung des Art. 87 und 88 des EG-Vertrages im Bezug auf die staatliche Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen sowie der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 364/2004 vom 25. Februar 2004, die die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 ändert und seinen Umfang zwecks des Einschlusses der Hilfe für Forschungen und Entwicklung erweitert.

2. Dieses Programm wird nicht angewendet:

1) bei der Exporttätigkeit,

2) bei der Tätigkeit, die mit der Produktion, Verarbeitung oder mit dem Verkehr der in der Anlage I

    zum Vertrag genannten Artikeln;

3) bei der Hilfe, die für die Tätigkeit in folgenden Bereichen erteilt wird: Eisen- und Stahlindustrie, Synthesefaserstoffe, Braun- und Steinkohlebergbau, Seeschifffahrt, Schiffbau und Fischerei.

§ 2

Zu Zwecken dieses Programms:
1) Vertrag – bedeutet den Vertrag, der die Europäische Gemeinschaft einführt;
2) Unternehmer – bedeutet kleines und mittleres Unternehmen, das die in der Anlage I zur Verordnung
     erfüllt, von der im § 1 die Rede ist;

3) Steuerjahr – bedeutet die Zeit der 12 Monate vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen

     Jahres;

4) Hilfe – bedeutet die Form der Hilfe, von der im § 5 dieses Beschlusses die Rede ist;

5) Programm – bedeutet das Programm der Hilfe, die dem Unternehmer auf dem Gebiet der Stadt

     Nowa Ruda im Rahmen der Gruppenausschlüsse erteilt wird – Investitionen;

6) Bürgermeister – bedeutet den Bürgermeister der Stadt Nowa Ruda;

7) Abgabenordnung – bedeutet das Gesetz vom 29. August 1997, die Abgabenordnung 

    (der einheitliche Text vom 2005, Gesetzblatt Nr. 8, Pos. 60 mit späteren Änderungen);

8) Investition – bedeutet die Investition in materielle Aktiva oder Investiton in immaterielle
     Vermögensgegenstände;
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9) Investition in materielle Aktiva – bedeutet die Investition in physische Sachanlagen, die mit der
    Bildung eines neuen Unternehmens, der Erweiterung des bestehenden Unternehmens oder der
    Beteiligung an der Tätigkeit zusammenhängen, die der fundamentalen Änderung des hergestellten
    Produkts oder Produktionsprozesses des bestehenden Unternehmens (insbesondere durch
    Rationalisierung, Diversifizierung oder Modernisierung) bedarf. Die Investition in Sachanlagen, die

    in Form der Übernahme des Unternehmens vorgenommen wurde, das geschlossen wurde oder

    geschlossen werden würde, wenn es nicht gekauft wäre, wird auch als die Investition in materielle

    Aktiva angesehen;
10) Die Investition in immaterielle Vermögensgegenstände – bedeutet die Investition in den Transfer

    der Technologie durch den Erwerb der Patentrechte, der Lizenzen, des Know-hows oder des nicht

    patentierten technischen Wissens;
11) Bildung neuer Arbeitsplätze – der Netto-Anstieg der Arbeitsplätze im jeweiligen Unternehmen in
    der bestimmten Zeitperiode im Bezug auf die durchschnittliche Beschäftigungszahl aus den letzten
    12 Monaten vor dem Monat, in dem die Realisierung der Investition begonnen wurde. Ein
    Arbeitsplatz wird als ein mit der Investiotion verbundener Arbeitsplatz angesehen, wenn er nicht
    später als in der Zeit von 3 Jahren nach dem Tag der Beendigung der Investition, umgerechnet im
    Bezug auf die in der vollen Arbeitszeit beschäftigte Personen, gebildet wurde.
§ 3

Begünstigt durch die Hilfe sind die Unternehmer, die die Tätigkeit auf dem Gebiet der Stadt Nowa Ruda führen.
§ 4

Der Organ, der die Hilfe erteilt ist der Bürgermeister.

§ 5

Die Hilfe kann in Form

1. der Befreiung vom Immobiliensteuer erteilt werden, von dem im § 6 und § 7 die Rede ist;

2. der Herabsetzung des Satzes der Immobiliensteuer erteilt werden, von dem im § 8 die Rede ist.
§ 6

1. Es werden vom Immobiliensteuer Bauten, Gebäude oder ihre Teile befreit, die Eigentum oder Nießbrauch oder abhängigen Besitz der Unternehmer bilden und auf dem Gebiet der Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (Wałbrzych-Sonderwirtschaftszone) „INVEST-PARK”, Unterzone Nowa Ruda, liegen, die der Führung, aufgrund der Genehmigung, der Tätigkeit auf dem Gebiet der Zone dienen, mit der Ausnahme der Gebiete, deren Eigentümer oder Nießbraucher solche Genehmigung verlor.

2. Die Genehmigung, von dem im Abs. 1 die Rede ist, steht dem Unternehmer zu, der die Tätigkeit gemäß dem Tätigkeitsgegenstand und unter den Bedingungen führt, die in der Genehmigung für die Führung der Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der Wałbrzych-Sonderwirtschaftszone „INVEST-PARK”, Unterzone Nowa Ruda, bestimmt werden.
 § 7

1. Es werden von der Immobiliensteuer Grundstücke, Bauten, Gebäude oder ihre Teile befreit, die auf dem Gebiet des Nowa-Ruda-Industrieparks liegen und Eigentum oder Nießbrauch oder abhängigen Besitz der Unternehmer bilden, darunter des Verwalters des Nowa-Ruda-Industrieparks, unter der Voraussetzung, dass die Investition für den Bedarf der geführten Wirtschaftstätigkeit realisiert wird.
2. Das Gebiet des Nowa-Ruda-Industrieparks umfaßt folgende geodätische Grundstücke: Teil 7 Słupiec AM 14, Grundstück Nr. 338/4; AM 15, Grundstück Nr. 43/4, 43/5, 43/7; AM 16: Grundstück Nr. 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/26, 1/28, 28,1/29, 1/30, 1/31, 1/36,1/39, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/58, 1/59, 1/61,1/63,1/64, 1/66, 1/67,1/68, 1/71, 1/73, 1/74,1/75, 1/76, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 1/90, 2/1, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 ; Teil 8 Słupiec AM 3: Grundstück Nr.: 2/2, 2/6, 2/7, 2/9, 2/14, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20,
2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28 ; AM 5: dz. nr:1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/19,1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/42, 1/43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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§ 8

1. Es wird der Satz der Immobiliensteuer für Grundstücke, Bauten, Gebäude oder ihre Teile um 80% herabgesetzt, die mit der geführten Wirtschaftstätigkeit im Bereich der Erbringung der touristischen Dienstleistungen im Verfahren des Gesetzes vom 29. August 1997 über die  touristischen Dienstleistungen (der einheitliche Text vom 2004, Gesetzblatt Nr. 223, Pos. 2268; Änderung vom 2004, Gesetzblatt Nr. 273, Pos. 2703; vom 2005, Gesetzblatt Nr. 175, Pos. 1462; vom 2006, Gesetzblatt Nr. 220, Pos. 1600) für die Zeit vom Tag der Abgabe des Antrags bis zum Tag der Gültigkeit dieses Programms, gerechnet ab dem Datum der Fertigstellung des Baus oder der Adaptation der Immobilie für die Führung der oben genannten Tätigkeit.
2. Die Herabsetzung wird auf den Antrag des Unternehmers nach der Erfüllung der im Abs. 1, von dem Teil der Immobillie zuerkannt, die für die Führung der touristischen Tätigkeit in Anspruch genommen wird.
§ 9
1. Die Ausgaben, die die Hilfe umfassen kann, sind:
    1) der Preis des Erwerbs der Grundstücke oder des Erbnießbrauchsrechts;

    2) der Preis des Erwerbs oder der Kosten der Bildung der neuen Sachanlagen, darunter:

        a) der Bauten und Gebäude,

        b) der Maschinen und Anlagen,

        c) der technischen Infratruktur, die mit der neuen Investition zusammenhängt, wobei durch den Bau der
        Anlagen der technischen Infrastruktur die Einrichtung oder Modernisierung der Strasse oder der Tiefbau,
        der Bau oder Hochbau von Leitungen oder Wasserleitungs-, Kanalisations,- Heizungs-, Elektro-, Gas- und
       Telekommunikationsanlagen verstanden wird;
    3) der Preis des Erwerbs der gebrauchten Sachanlagen, unter der Voraussetzung, dass dieser Preis den
    Marktwert nicht überschreitet und von dem Preis der neuen Sachanlagen niedriger ist;
    4) der Preis des Erwerbs der immateriellen Vermögensgegenstände, die in der Erlangung des Patents, dem
    Erwerb der Lizenz oder des nicht-patentierten Know-hows besteht;
    5) der Kosten der Installation und Inbetriebnahme der Sachanlagen;
    6) der Preis des Erwerbs der Materialien oder Ausübung der Bauarbeiten, gemäß den Kopien der Rechnungen
    sowie der Dokumente, die die Leistung der Zahlung bestätigen;
    7) die Ausgaben für die Bildung neuer Arbeitsplätze, die aus den zweijährigen Kosten der Brutto-Arbeit der

    Mitarbeiter, die um sämtliche pflichtmäßigen Zahlungen vergrößert werden, die mit ihrer Beschäftigung

    verbunden sind.
2. Die durch ein Unternehmen erworbene Sachen und zu den im Abs. 1, Punkt 2 hinzugefügt werden, erfüllen folgende Bedingungen:
    1) verfügen über technische Eigenschaften, die für die Realisierung der Investition erforderlich sind;
    2) erfüllen die gültigen Normen und Standards;

    3) werden von einer Drittperson auf Bedingungen erworben, die von den üblichen Investitionsbräuche nicht

    abgehen,
    4) werden das Eigentum des Unternehmens durch die Zeit von mindestens 5 Jahren bilden,

    5) unterliegen der Abschreibung gemäß den getrennten Vorschriften.

3. Im Fall des Unternehmens, der die Wirtschaftstätigkeit im Bereich der Transportdienstleistungen sind die Ausgaben für den Kauf der Transportmittel keine Ausgaben, die die Hilfe umfassen kann.
4. Der Preis des Erwerbs und der Kosten der Bildung der Sachanlagen sowie der immateriellen Vermögensgegenstände wird gemäß den Vorschriften über die Rechnungslegung festgelegt.
§ 10

1. Die Hilfe, die dem Unternehmer erteilt wird, kann für die zusätzliche Finanzierung der Ausgaben, die die Hilfe umfassen kann, verwendet werden, von denen im § 9 die Rede ist, bis zur Höhe von 75% der Kosten der Realisierung der Investition, unter dem Ausschluß der Mehrwertsteuer, die im Art. 87, Abs. 3, Buchstabe a) und c) des Vertrages unter der Voraussetzung bestimmt wird, dass die allgemeine Intensität der Netto-Hilfe nicht 40% überschreitet;
2. In Fällen, wenn der Umfang der Hilfe aufgrund der gebildeten Arbeitsplätzen berechnet wird, wird der Betrag der Hilfe als Lohnkosten der Mitarbeiter ausgedrückt, unter der Voraussetzung, dass:
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1) die Bildung von Arbeitsplätzen mit der Realisierung der neuen Investition verbunden ist;

2) die Arbeitsplätze in der Zeit von 3 Jahren nach dem Datum der Beendigung der Investition gebildet werden;
3) das Investitionsprojekt zur Steigerung der Zahl der Beschäftigten im jeweiligen Unternehmen, verglichen mit dem Durchschnittswert für vorherige zwölf Monate führt; sowie
4) Steigerung der Beschäftigung in der Zeit von mindestens fünf Jahren aufrechterhalten wird.
3. Maximale Intensität der Hilfe für die im Bereich der Autoindustrie tätigen Unternehmer beträgt 30% der regionalen Intensität (d.h. 15%), wenn der Betrag der geplanten Hilfe als Gegenwert des Brutto-Zuschusses 5 Millionen Euro überschreitet.
4. Die mit der jeweiligen Investition zusammenhängende Wirtschaftstätigkeit, für deren Realisierung eine Hilfe erteilt wird, muss über mindestens 5 Jahre nach dem Tag der Beendigung der Investition geführt werden.
5. Die Hilfe im Rahmen des Programms kann nicht im Fall der Unterstützung der Wiederherstellungsinvestitionen erteilt werden, die lediglich zur Wiederherstellung der Produktionskapazitführen sollen.

§ 11

Die Hilfe im Rahmen des Programms kann nicht bis zum Moment der individuellen Genehmgung dieser Hilfe durch die Europäische Kommission erteilt werden, wenn der Betrag der Ausgaben, die die Hilfe umfassen kann, den Gleichwert von mindestens 50 Millionen Euro beträgt, und die Größe der Hilfe beträgt 75% der Investitionskosten bei mindestens 40% der Intensität der regionalen Hilfe.
§ 12

Der Bürgermeister kann Hilfe erteilen, wenn der Unternehmer:

1. vor dem Beginn der Arbeiten am jeweiligen Investitionsprojekt einen kompletten Antrag auf die Bewilligung der im § 5 bestimmten Hilfe mit den erforderlichen Dokumenten abgibt, der weiterhin „Antrag” genannt wird;
2. eigene nicht aus den Mitteln der öffentlichen Hilfe stammende Einlage in die Finanzierung der Investition in der Höhe von mindestens 25% einbringt.
§ 13

1. Der Antrag auf die Bewilligung der Hilfe soll folgendes enthalten:

    1) Informationen über den Antrag stellenden Unternehmer;

    2) Informationen über die öffentliche Hilfe, die durch den Unternehmer im Bezug auf dieselbe Investition
    erlangte, die sich für die Hilfe oder für die mit dieser Investition verbundene Beschäftigung qualifiziert
    3) eine Information über die Gründe der Antragstellung sowie über die Kosten und Finanzierungsquellen der

    Investition;

    4) eine Erklärung des Unternehmers über die Erfüllung der Bedingungen, von denen im § 12, Punkt 2 die
    Rede ist.
2. Dem Antrag werden folgende Dokumente beigefügt:

    1) eine Kopie der aktuellen Bescheinigung über den Eintrag in der Evidenz der Wirtschaftstätigkeit oder eine
    Kopie der aktuellen Abschrift aus dem Landesgerichtsregisters, mit der Ausnahme der Unternehmer, die in
    der Evidenz der durch den Bürgermeister der Stadt Nowa Ruda geführten Wirtschaftstätigkeit eingetragen

    sind;

    2) Kopien sämtlicher Bescheinigungen über öffentliche Hilfe, die der Unternehmer im Bezug auf dieselbe
    Investition erlangte, die sich für die Hilfe oder für die mit dieser Investition verbundene Beschäftigung

    qualifiziert

    3) eine Aufstellung der Rechnungen und Dokumente, die die Leistung der Zahlungen der Kosten bestätigen,

    von denen im § 9 die Rede ist.

    4) eine Kopie der Genehmigung für die Führung der Tätigkeit auf dem Gebiet der Zone.
3. Der Unternehmer stellt den Antrag zusammen mit den erforderlichen Dokumenten in zwei Exemplaren.

4. Die Kopien der abgegebenen Dokumente sollen für die Übereinstimmung mit dem Original beglaubigt werden.

5. Dem Antrag, der die in den vorherigen Absätzen bestimmten Anforderungen nicht erfüllt und nicht korrigiert oder im genannten Termin nicht ergänzt wurde, wird nicht in weiterer Verlauf gegeben.

6. Der Antrag wird im Verfahren des Gesetzes die Abgabenordnung untersucht.
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 § 14

1. Der Bürgermeister kann die Hilfe nur nach der Prüfung bewilligen, ob sie den allgemeinen Betrag der öffentlichen Hilfe nicht übersteigt, die der Unternehmer ober halb der zulässigen im § 10, Abs. 1 und 3 bestimmten Stufe erhielt.
2. Der Bürgermeister registriert und bearbeitet die Informationen über die Anwendung dieses Programms. Diese Dokumente enthalten sämtliche Informationen, die für den Nachweis erforderlich sind, dass die Bedingugnen dieses Programms respektiert werden. Die Dokumente über die erteilte Hilfe werden in der zeit von 10 Jahren nach ihrer Bewilligung aufbewahrt.
§ 15

1. Die Grundlage der Bewilligung der Hilfe ist der durch den Bürgermeister erteilte Verwaltungsbeschluß.
2. Der Bürgermeister erteilt dem Unternehmer, der die Hilfe erhielt, die Bescheinigung, die mit dem durch getrennte Vorschriften bestimmten Muster übereinstimmt und feststellt, dass die erteilte Hilfe öffentliche Hilfe ist.
§ 16

1. Die in diesem Programm festgelegten Befreiungen und Herabsetzungen der Sätze werden widerrufen, wenn der Bürgermeister feststellt, dass der Unternehmer die in diesem Programm bestimmten Pflichten nicht erfüllt.
2. Falls die Befreiungen oder Herabsetzungen widerrufen werden, ist der Unternehmer verpflichtet, die Steuer zusammen mit den fälligen Zinsen für die Zeit zu zahlen, für die der die Befreiung oder die Sätze herabsetzende Beschluß erteilt wurde.
3. Der Bürgermeister erteilt den Beschluß, der die Rechte bestimmt, die sich aus § 6, § 7 und § 8 ergeben, von dem Monat, der dem Monat der Antragstellung folgt bis zum 31. Dezember des Steuerjahres.
§ 17

Der Unternehmer, der die öffentliche Hilfe in Anspruch nimmt, ist verpflichtet,

1) dem Bürgermeister zusammen mit dem Antrag auf Erteilung der öffentlichen Hilfe eine Information über die erhaltene öffentliche Hilfe im Bezug auf dieselbe Investition vorzustellen, die sich für die Hilfe oder für die mit dieser Investition verbundene Beschäftigung qualifiziert, und die insbesondere die Angaben über das Datum der Erteilung, über die Rechtsgrundlage, über die Form und die Bestimmung enthält, gemäß dem durch getrennte Vorschriften bestimmten Muster;

2) dem Vorsitzenden des Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (das Amt des Verbraucher- und Wettbewerbsschutzes) und dem Bürgermeister eine Information über ihre öffentliche Hilfe auf ihr Verlangen und in den in der Forderung bestimmten Terminen zu überreichen;
3) dem Vorsitzenden Vorsitzenden des Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (das Amt des Verbraucher- und Wettbewerbsschutzes) und dem Bürgermeister die periodischen Berichte über die erhaltene Hilfe gemäß den getrennten Vorschriften abzugeben;
4) den Bürgermeister schriftlich über den Verlust der in § 6, § 7 und § 8 bestimmten Bedingungen der Hilfe, spätestens im Termin von 30 Tagen nach dem Tag der Entstehung der diesen Verlust verursachenden Umstände in Kenntnis zu setzen;
5) spätestens bis zum 31. Januar des Steuerjahres folgende Informationen vorzustellen:
    a) über die Größe der getragenen Investitionsaufwendungen;

    b) über die Kosten der Beschäftigung der Mitarbeiter;

    c) über die Größe sowie die Bestimmung der erlangten öffentlichen Hilfe.

§ 18

Die Hilfe kann nicht länger als bis zum 30. Juni 2008 erteilt werden.
§ 19

Der Beschluß tritt nach dem Ablauf von 14 Tagen seit der Bekanntmachung in Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego (Amtsblatt der Woiwodschaft Dolnośląskie) ab dem 1. Juli 2007 in Kraft.
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BEGRÜNDUNG

zum Beschluß Nr. 66/VIII/07

des Stadtrats in Nowa Ruda

vom 30. Mai 2007
über die über die Annahme des Programms der Hilfe, die den Unternehmern auf dem Gebiet der Stadt Nowa Ruda im Rahmen der Gruppenausschlüsse erteilt wird – Investitionen

Im Bezug auf die mit der Erteilung der öffentlichen Hilfe zusammenhängenden Problematik gelten in Polen seit dem 1. Mai 2004 in diesem Bereich die Vorschriften des gemeinschaftliuchen Rechts, die sowohl die Bedingungen der Zulässigkeit der öffentlichen Hilfe als auch die Grundsätze der Überwachung der öffentlichen Hilfe bestimmen. Gemäß den oben genannten Vorschriften ist die Europäische Kommission der Organ, der die in den Mitgliedsstaaten erteilte öffentliche Hilfe überwacht. Gegenwärtig unterliegt die Absicht der Erteilung der öffentlichen Hilfe, bisher dem Vorsitzenden des Amts für den Verbraucher- und Wettbewerbsschutz angezeigt, der Anzeige bei der Europäischen Kommission. Die Grundsätze der Benachrichtigung über die öffentliche Hilfe wurden in den entsprechenden Verfahrensvorschriften, darunter insbesondere in der Verordnung des Rates (EG) Nr. 659/1999 vom 22. März 1999 bestimmt, die die ausführlichen Grundsätze der Anwendung des Art. 93 des EG-Vertrages (EG-Amtsblatt L 83, 27.03.1999) sowie im Gesetz vom 30. April 2004 über das Verfahren in den Angelegenheiten über die öffentliche Hilfe (der einheitliche Text aus dem Jahr 2007, Gesetzblatt Nr. 59, Pos. 404) bestimmt.
Dieses Gesetz bestimmt die Grundsätze des Verfahrens in den Angelegenheiten über die staatliche Hilfe, die die im  Art. 87, Abs. 1 des EG-Vertrages bestimmten Voraussetzungen erfüllen, darunter: das Verfahren über die Vorbereitung für die Notifikation der Projekte der Hilfsprogramme, der Projekte der individuellen Hilfe sowie der Projekte der individuellen Hilfe bei der Restrukturierung.
Die Fälle, in denen die Absicht der Erteilung der öffentlichen Hilfe in der Europäischen Kommission nicht notifiziert werden muss, wurden in der Verordnung des Rates (EG) Nr. 994/98 vom 7. Mai 1998 über die Anwendung des Art. 92 und 93 des EG-Vertrages für einige Kategorien der horizontalen Hilfe des Staates (EG-Amtsblatt L 142 vom 14.05.1998, S. ff) genannt. Gemäß der erwähnten Verordnung unterliegt die im Rahmen der sog. Gruppenausschlüsse sowie die De-Minimis-Hilfe (unterhalb 200 Tsd. Euro) keiner Notifikation. Aufgrund des Art. 1 der oben genannten Verordnung des Rates erteilte die Europäische Kommission vier Verordnungen, in denen sie die Bedingungen bestimmte, die erfüllt werden müssen, damit die geplante Hilfe der pflichtmäßigen Notifikation nicht unterliegt. Das sind folgende Verordnungen:
1) die Verordnung Nr. 68/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwendung des Art. 87 und 88 des Vertrages für die Schulungshilfe (EG-Amtsblatt L 10 vom 13.01.2001, S. 20 ff.),

2) die Verordnung Nr. 2204/2002 vom 5. Dezember 2002 über die Anwendung des Art. 87 und 88 des EG-Vertrages im Bezug auf die staatliche Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen (EG-Amtsblatt L 337 vom 13.12.2002, S. 3 ff.),

3) die Verordnung Nr. 70/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwendung des Art. 87 und 88 des EG-Vertrages im Bezug auf die staatliche Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen (EG-Amtsblatt L 337 vom 13.12.2002, S. 33 ff.),

4) die Verordnung Nr. 1998/2006 vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung des Art. 87 und 88 des EG-Vertrages für die De-Minimis-Hilfe (EG-Amtsblatt L 379/7 vom 28.12.2006).
Gemäß dem Art. 18, Abs. 2, Punkt 8 des Gesetzes über die Gemeindeselbsverwaltung zur ausschliesslichen Kompetenz des Gemeinderates gehört die Fassung von Beschlüssen über Steuer und Lokalabgaben, darunter gemäß der Vollmacht im Art. 5, Abs. 1-2 und Art. 7, Abs. 3 des Gesetzes über Steuer und Lokalabgaben im Bereich der Herabsetzung der Steuersätze sowie über die Erteilung der gegenständlichen Befreiungen.
Im Zusammenhang mit den laufenden Arbeiten am Raumordnungsplan, die im bedeutenden Maße zur touristischen Entwicklung der Stadt Nowa Ruda beitragen sollen, ist die Vergrößerung der bisherigen Satzes der Immobiliensteuer im Bezug auf die Unternehmer, die sich vornehmen, die Tätigkeit im Bereich der touristischen Dienstleistungen zu führen.
Die durch diesen Beschluß bestimmten Ermäßigungen werden an Unternehmer gerichtet, die im Sinne der EU-Gesetzgebung kleine und mittlere Unternehmer sind.
Diese Ermäßigungen betreffen:

2. im § 6 und § 7 die Steuerbefreiung über Immobilien, über die die Unternehmer verfügen, die ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Wałbrzych-Sonderwirtschaftszone „Invest-Park” oder des Nowa-Ruda-Industrieparks führen;
3. im § 9 die Herabsetzung der Immobiliensteuer für Unternehmer, die die touristische Tätigkeit führen.
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